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RS OGH 1966/5/26 1Ob68/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1966

Norm

ABGB §1313a IIIf

Rechtssatz

Das Fehlen eines privatrechtlichen Vertrages zwischen der in ein Kinderheim aufgenommenen Person und dem

Eigentümer des Kinderheimes schließt dessen Haftung nach § 1313 a ABGB für ein schuldhaftes Verhalten eines

angestellten nicht aus, weil der Eigentümer des Kinderheims eine Verp9ichtung übernommen hat, die einer

privatrechtlichen gleichkommt.
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